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Das Steuersystem der Schweiz 
 

Der Staat kennt grundsätzlich zwei ver-
schiedene Arten von Einnahmen: Die 
Steuern und die Kausalabgaben. Kau-
salabgaben muss man dem Staat zah-
len, um eine gewisse Gegenleistung zu 
erhalten (Abfallgebühren, Kosten für 
neuen Pass).  

Die viel wichtigere Einnahmequelle für 
den Staat sind aber die Steuern. Jede 
Person, welche in der Schweiz wohnt, 
arbeitet oder einkauft, kann in der 
Schweiz steuerpflichtig werden. Steu-
ern muss man bezahlen, ohne dass 
man dafür eine direkte Gegenleistung 
vom Staat erhält. 

Merkmale des Schweizerischen 
Steuersystems und Steuerarten 

Um das Steuersystem der Schweiz zu 
verstehen, ist es wichtig zu wissen, 
dass in der Schweiz sowohl der Bund 
wie die Kantone und oft auch die Ge-
meinden eigenständig Steuern erheben 
dürfen, wobei der Bund teilweise ge-
wisse Vorgaben macht. Dementspre-
chend gibt es viele verschiedene Steu-
ern in der Schweiz und die Höhe der 
Steuern unterscheidet sich von Ge-
meinde zu Gemeinde. Die wichtigsten 
Steuern in der Schweiz sind die obigen. 

Einkommen- und Vermögen-
steuer 

Die wichtigsten Steuern für Privatper-
sonen sind die Einkommens- und die 

Vermögenssteuer. Jede Person, die in 
der Schweiz wohnt oder in der Schweiz 
arbeitet, muss einmal jährlich die Ein-
kommens- und Vermögenssteuer be-
zahlen. 

Einkommenssteuer 

Die Einkommenssteuer muss man auf 
das Einkommen aus Arbeit (Lohn) und 
das Einkommen aus dem Vermögen 
(Bankzinsen, Dividenden) bezahlen. Es 
besteht allerdings die Möglichkeit vom 
Einkommen Verschiedenes abzuziehen, 
wie z.B. einen Abzug für Kinder. 

Die Steuerhöhe richtet sich nach der 
Höhe des Einkommens. Das heisst, 
man muss einen bestimmten Teil des 
Einkommens (z.B. 20%) als Steuer ab-
liefern. Wie hoch der Steuersatz ist, 
hängt von folgenden drei Faktoren ab: 

• Kanton und Gemeinde: Jeder Kan-
ton und jede Gemeinde hat einen an-
deren, im demokratischen Prozess 
bestimmten Steuersatz. So zahlt eine 
alleinstehende Person mit einem Ein-
kommen von 80'000 Franken pro 
Jahr in Zug (ZG) nur 7.21% (=5’770 
Fr.), in Neuenburg (NE) aber ganze 
17.21% (=13’613 Fr.) Einkommens-
steuern. Auch der Betrag, ab dem 
man überhaupt erst Steuern zahlen 

muss, ist unterschiedlich. So muss 
man in Schwyz (Sz) bereits ab einem 
Einkommen von 4’357 Fr. Steuern 
bezahlen, während in Lausanne (VD) 
Einkommen bis 26’103 Fr. steuerfrei 
sind. 

• Einkommen: Der Anteil vom Ein-
kommen, welchen man als Steuer ab-
liefern muss, hängt auch vom Ein-
kommen selber ab. So zahlt eine Per-
son mit einem Einkommen von 
50'000 Fr. in der Schweiz durch-
schnittlich 9.2% (= 4’585Fr.) Steu-
ern. Eine Person mit einem Einkom-
men von 500'000 Fr. zahlt aber 
durchschnittlich 20,8% (=104'050 
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Hoheitsträger 

Der Hoheitsträger hat die Kompetenz 
Steuern zu erheben. Dies ist in der Ver-
fassung festgelegt. Die Hoheitsträger 
sind in Bezug auf das Schweizerische 
Steuersystem normalerweise der Bund, 
Kantone, Gemeinden oder öffentlich 
rechtliche Körperschaften.  
 

Proportionale Steuer 

Bei einer proportionalen Einkommens-
steuer müssen alle Steuerzahler den 
gleichen prozentualen Anteil ihres Ein-
kommens versteuern. Beispiel: Alle 
Steuerzahler versteuern genau 10% 
ihres Einkommens, egal ob man nun 
20'000 Fr. oder 100'000 Fr. verdient. 
Verdient man also doppelt soviel wie der 
Nachbar, so zahlt man dafür auch dop-
pelt soviel Einkommenssteuer. 
 

Progressive Steuer 

In der Schweiz ist die Einkommenssteu-
er progressiv. Bei einer progressiven 
Einkommenssteuer wird der Steuersatz 
immer höher, je mehr das Einkommen 
ansteigt. So zahlt eine ledige Person in 
Zürich 3.1% (=616 Fr.) Einkommens-
steuer bei einem Einkommen von 
20'000 Fr, 6.2% (2’498 Fr.) bei 
40'000 Fr, 10.2% (=8’198 Fr.) bei 
80’000 Fr. und so weiter. Resultat ist, 
dass das Einkommen überproportional 
besteuert wird, d.h. verdient man dop-
pelt soviel wie der Nachbar, so zahlt 
man mehr als das Doppelte an Ein-
kommensteuer. 

Einfach erklärt 
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Fr.). Das bedeutet, dass die zweite 
Person rund 23 Mal mehr Steuern 
zahlt als die erste, obwohl sie nur 10 
Mal mehr verdient. Dies nennt man 
Steuerprogression. Über die Steuer-
progression wurde in den vergange-
nen Monaten viel diskutiert. Einerseits 
sorgt sie dafür, dass Geld von den 
Reichen auf die Ärmeren umverteilt 
wird. Anderseits ist die Steuerpro-
gression eine Strafe für diejenigen, 
welche z.B. mehr als 42 Stunden die 
Woche arbeiten und so mehr verdie-
nen. Denn diese müssen den zusätzli-
chen Verdienst wegen der Steuerpro-
gression deutlich höher versteuern. Im 
Zuge des kantonalen Steuerwettbe-
werbs hatte der Kanton Obwalden 
anstelle eines progressiven Steuer-
systems ein degressives System ein-
geführt. Das heisst, der Steuersatz 
nimmt mit zunehmenden Einkommen 
ab. Reiche zahlen zwar absolut immer 
noch mehr Steuern, aber der Anteil 
der Steuer am Einkommen wird klei-
ner. Damit sollen gut Verdienende 
angezogen werden. Diese sind für die 
Kantone enorm wichtig, da die reichs-
ten 20% der Bevölkerung rund 80% 
der Steuereinnahmen bezahlen und 
so den grössten Teil der Schweiz fi-
nanzieren. Das Bundesgesetz hat ein 
degressives Tarifsystem aber für ver-
fassungswidrig erklärt, weil es gegen 
den Verfassungsgrundsatz der Be-
steuerung nach Leistungsfähigkeit 
verstosse. Ein anderer Vorschlag ist 
die Flat Rate Tax. Diese sieht vor, 
dass das Steuersystem proportional 
oder mit Freibetrag nur indirekt pro-
gressiv ist, das heisst man bezahlt bis 
zu einem Freibetrag keine Steuern 
und auf das darüber hinausgehende 
Einkommen einen gleich bleibenden 
Steuersatz (proportional). 

• Zivilstand: Bei Ehepaaren wird das 
Einkommen der beiden Personen zu-
sammengerechnet und zusammen be-
steuert. Wenn beide Personen arbeiten, 
ist dies ein Nachteil gegenüber unver-
heirateten Lebensgemeinschaften (z.B. 
Konkubinate), da so die oben erklärte 
Steuerprogression höher ist. Um diesen 
Nachteil zumindest teilweise zu mildern, 
gelten für Ehepaare tiefere Steuersätze. 

Diese Ungleichbehandlung soll in der 
Schweiz in den nächsten Jahren abge-
schafft werden. Es werden 4 Möglich-
keiten diskutiert. 

Vermögensteuer 

Die Vermögensteuer wird nur von Kan-
tonen und Gemeinden erhoben. Auch 
hier zahlt man je nach Kanton mehr 
oder weniger Vermögensteuer bei glei-
chem Vermögen. Die Vermögensteuer 
beträgt je nach Kanton und Vermö-
genshöhe für Verheiratete ohne Kinder 
zwischen 0 und 0.9 Prozent.  

Kleinere Vermögen sind je nach Kanton 
von der Steuer befreit. So muss man 
als ledige Person in Sarnen (OW) be-
reits ab 26'000 Fr. sein Vermögen ver-
steuern, in Bellinzona (TI) jedoch erst 
ab 201'000 Fr.  

Gewinn- und Kapitalsteuer 

Was die Einkommens- und Vermö-
gensteuer für Privatpersonen ist, ist die 
Gewinn- und Kapitalsteuer für Unter-
nehmen. 

Gewinnsteuer 

Ein Unternehmen muss auf seinen Ge-
winn Steuern zahlen. Auf Bundesebene 
beträgt die Gewinnsteuer einheitlich 
8.5%. In fast allen Kantonen jedoch 
wird die Gewinnsteuer (wie die Ein-
kommensteuer) mit einem progressiven 
Steuertarif berechnet. Dabei gilt: Je 
höher die Rendite (Gewinn im Verhält-
nis zum Eigenkapital) ist, welche ein 
Unternehmen erwirtschaftet, desto hö-
her ist auch der Steuersatz. 

Jede Firma muss international ihren 
Gewinn immer da versteuern, wo er 
entsteht. Es ist also nicht so, dass 
grosse Schweizer Unternehmen ihren 
gesamten, weltweit erzielten Gewinn in 
der Schweiz versteuern. Vielmehr ver-
steuern international tätige Unterneh-
men in allen Ländern, in denen das Un-
ternehmen tätig ist, den jeweils dort er-
zielten Gewinn. Für ausländische Fir-
men gilt das gleiche umgekehrt: So 
müssen sie auch in der Schweiz einen 
Teil ihres Gewinnes versteuern, wenn 
sie hier etwas verkaufen. Es gibt aller-
dings gewisse Spielräume für die Fir-
men, da man nicht immer genau sagen 

kann, welcher Gewinn wo angefallen 
ist. Die Firmen nutzen diesen Spiel-

Direkte Steuern 

Bei den direkten Steuern ist diejenige 
Person, welche die Steuer dem Staat 
abliefert und diejenige, welche die Steu-
er wirklich bezahlt, identisch. Zu den 
direkten Steuern zählen: Die Einkom-
mens- und Vermögenssteuer, sowie die 
Gewinn- und Kapitalsteuer. 
 

Indirekte Steuern 

Im Unterschied zu den direkten Steuern 
bezahlt hier eine Person die Steuer 
(Steuerschuldner) und eine andere trägt 
sie (Steuerträger). So schuldet der Ziga-
rettenhersteller die Tabaksteuer an den 
Staat, eigentlich bezahlt wird sie aber 
vom Zigarettenkäufer, da die Steuer 
einfach im Preis eingerechnet ist. 
 

Flat Rate Tax 

Die Flat Rate Tax ist ein deutlich verein-
fachtes System der Einkommenssteuer. 
Dabei zahlt jemand, der ein zehn Mal 
grösseres steuerbares Einkommen hat 
auch zehn Mal mehr Steuern. Das 
heisst, es gilt der gleiche Steuersatz für 
alle Einkommenshöhen (proportionale 
Steuer). Zudem gibt es bei dieser Steu-
er meist keine Abzugsmöglichkeiten, 
dafür ist der Steuersatz tiefer. Da die 
untersten Einkommensbereiche oft nicht 
in der Lage sind auch nur kleine Beträ-
ge an Steuern zu bezahlen, wird meist 
ein Sozialabzug von z.B. 30'000 Fran-
ken zugelassen. Das heisst, man nimmt 
das Einkommen, zieht davon 30'000 
Franken ab und zahlt dann vom Rest 
z.B. 25% Steuern. So werden die tiefen 
Einkommensschichten stark entlastet. 
Dieser Freibetrag führt aber dazu, dass 
das Steuersystem  wiederum indirekt 
progressiv ist (siehe Lexikoneintrag: „in-
direkt progressiv“). 

Wenn in der Schweiz eine Flat Rate Tax 
eingeführt würde, dann würden die un-
tersten Einkommen und die heute stark 
besteuerten oberen Einkommen entlas-
tet, während die mittleren Einkommen 
stärker belastet würden. Der Vorteil der 
Flat Rate Tax ist, dass sie durch den 
Wegfall der Abzugsmöglichkeiten viel 
einfacher ist und so Kosten in der Wirt-
schaft und der Verwaltung gespart wer-
den können, was zu Wirtschaftswach-
stum führt.  

Profi-Wissen 
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raum, um diesen Gewinn in einem Land 
zu versteuern, in dem die Steuern mög-
lichst tief sind. 

Viel gesprochen wurde über die Hol-
dinggesellschaften. Dies sind Unter-
nehmen, welche nichts anderes tun als 
Beteiligungen an anderen Firmen zu 
halten. Internationale Konzerne brau-
chen Holdinggesellschaften, um alle 
ihre Tochterfirmen kontrollieren und 
verwalten zu können. Holdinggesell-
schaften zahlen sowohl auf Kantons- 
und Gemeindeebene als auch auf Bun-
desebene keine Gewinnsteuer, damit 
wird verhindert, dass der Gewinn mehr-
fach besteuert wird (bei der Tochterfir-
ma und der Holding).  

Kapitalsteuer 

Wie die Privatperson ihr Vermögen ver-
steuert, so muss das Unternehmen sein 
Kapital versteuern. Die Kapitalsteuer 
wird nur von den Kantonen und Ge-
meinden erhoben. Sie beträgt zwischen 
0.08 und 0.7 Prozent. 

Mehrwertsteuer (MwSt) 

Die Mehrwertsteuer wird nur vom Bund 
erhoben und macht rund ¼ aller Steu-
ereinnahmen aus. Sie wird  

erhoben auf alles, was man in der 
Schweiz kauft. Das heisst, wenn man 
einen Apfel, ein Auto oder Computer 
kauft, dann 
zahlt man 
darauf Steu-
ern. Diese 
Steuern wer-
den zum 
Preis dazuge-
rechnet und 
man bezahlt 
sie beispiels-
weise gleich an der Kasse im Laden 
mit. Es spielt keine Rolle, wer etwas 
kauft (Privatperson oder Unternehmen) 
und es spielt bis auf wenige Ausnah-
men auch keine Rolle, was man kauft. 
Die Mehrwertsteuer muss immer be-

zahlt werden. 

Der normale Mehrwertsteuersatz be-
trägt 7.6%. Für Güter des täglichen 
Bedarfs wie z.B. Ess- und Trinkwaren 
gilt aber ein reduzierter Steuersatz von 
nur 2.4%. Wie die Mehrwertsteuer im 
Detail funktioniert, kann rechts im Kas-
ten „Fallbeispiel“ nachgelesen werden.  

Internationaler Vergleich 
Die Einkommenssteuern waren in der 
Schweiz in den letzten zehn Jahren im 
Durchschnitt mehrheitlich stabil.  

International vergleicht man die Ein-
kommenssteuerbelastung jeweils an-
hand einer allein stehenden Person oh-
ne Kinder mit einem tiefen, durch-
schnittlichen und hohen Arbeitsein-
kommen. Dabei variiert das durch-
schnittliche Arbeitseinkommen von 
Land zu Land. Neben der eigentlichen 
Einkommenssteuer werden dabei auch 
die Sozialabgaben (wie z.B. die AHV 
und Krankenkassenprämien) zu der 
Einkommenssteuer gezählt, da diese 
Leistungen in verschiedenen Ländern 
durch die Einkommenssteuer finanziert 
sind. Die untenstehende Grafik gibt den 
Einkommenssteuersatz in ausgesuch-
ten Ländern wieder. 

Für das Wirtschaftswachstum jedoch 
viel wichtiger – als die Höhe der Ein-
kommenssteuer – ist die Höhe der Un-

ternehmenssteuern. Dies kommt daher, 
dass Unternehmen relativ mobil sind 
und sich da ansiedeln, wo das Umfeld 
am besten ist. Die Höhe der Unter-
nehmens- bzw. Gewinnsteuer ist dabei 
nur einer von vielen wichtigen Faktoren 
bei der Standortwahl, jedoch ein wichti-

Land Irland Ungarn Schweiz A GB F USA
∅Gewinn- 
steuerbelastung 12.5% 20.0% 21.3% 25.0% 30,0% 34,4% 39,3% 

Tabelle 2: Durchschnittliche Steuerbelastung des Gewinns in diversen Ländern 

Land 
Steuersatz bei einem … Einkommen

tiefen mittleren hohen
Irland 07,3% 14,8% 22,2%
Schweiz 18,8% 21,9% 24,7%
USA 20,6% 23,4% 25,7%
Frankreich 26,1% 29,1% 31,0%
Norwegen 25,5% 29,0% 32,9%
Deutschland 36,6% 42,7% 45.3%

Tabelle 1:  Steuersätze für Einkommen unter, gleich und über dem Durch-
schnittseinkommen eines Landes. 

Beispiel Mehrwertsteuer (MwSt) 

Wie der Name der Mehrwertsteuer 
schon sagt, soll damit der Mehrwert be-
steuert werden. Das heisst, wenn man 
etwas für 10 Franken kauft und für 15 
Franken wieder verkauft, sollen nur die 
5 (=15-10) Franken, die dazu gekom-
men sind, besteuert werden. Dazu ein 
einfaches Beispiel: 

• Ein Weinbauer verkauft der Handels 
AG eine Flasche Wein. Er möchte da-
für 10 Franken. Die Handels AG muss 
nun die 10 Franken plus die MwSt. 
von 7.6% bezahlen. Die Handels AG 
bezahlt also Total 10,76 Franken. Da-
von darf der Weinbauer 10 Franken 
behalten und 0.76 Franken liefert er 
dem Staat ab. 

• Die Handels AG verkauft nun die Fla-
sche dem Herrn Müller für 15 Franken 
weiter. Müller bezahlt wiederum die 15 
Franken plus die MwSt., also total 
16,14 Franken.  

• Die Handels AG soll nun dem Staat 
die Steuern die eingenommenen 1,14 
Franken (=16,14-15) abliefern. Da 
Sie aber bereits an den Weinbauern 
0,76 Franken MwSt. bezahlt hat, darf 
Sie diese nun abziehen und muss so 
dem Staat nur 0.38 Franken abliefern, 
was der Steuer auf den Mehrwert (15-
10=5) entspricht. Diesen Abzug nennt 
man Vorsteuerabzug. 

• Am Schluss hat Herr Müller 1.14 
Fr. MwSt. bezahlt, wovon 0.76 Fr. 
vom Weinbauer und 0.38 Fr. von 
der Handels AG an den Staat ab-
geliefert wurden. Der Weinbauer 
und die Handels AG mussten sel-
ber keine MwSt. bezahlen. Die 
ganze MwSt. wird also dem End-
konsumenten (Herr Müller) über-
wälzt. 

Fallbeispiel 

Verkauft 1 
Weinflasche 
für 10 Fr. 
exkl. MwSt 

Bezahlt 10.76
Fr. 

(=10 + 7.6% 
MwSt)

Kunde Müller 

Staat

Verkauft 1 
Weinflasche 
für 15 Fr. 
exkl. MwSt 

Bezahlt 16.14
Fr. 

(=15 + 7.6% 
MwSt)

Zahlt 
0.76 Fr. 
MwSt

Handels AG 

Weinbauer 

Zahlt
0.38 Fr. 
MwSt 

(=1.14 – 0.76)
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ger. Die Tabelle 2 zeigt auch hier einen 
internationalen Vergleich.  

Zu beachten ist, dass es sich dabei um 
die durchschnittliche Steuerbelastung 
handelt. Einzelne Kantone in der 
Schweiz können dabei also deutlich 
günstiger sein. Es fällt auf, dass die 
Schweiz zwar im Vergleich zu Ländern 
wie der USA, GB, Frankreich und Ös-

terreich gut dasteht, doch in Ungarn ist 
die Steuerbelastung leicht tiefer und in 
schnell wachsenden Ländern wie Irland 
ist die Steuerbelastung für die Unter-
nehmen deutlich tiefer. Gegenüber Ir-
land ist die Schweiz in Bezug auf die 
Steuern nicht mehr konkurrenzfähig, 
allerdings gibt wie schon gesagt auch 
noch weitere wichtige Standortfaktoren. 

Es wird daher auf Bundesebene derzeit 
eine Revision der Unternehmenssteuern 
erarbeitet, welche die Position der 
Schweiz allerdings nicht merklich ver-
ändern wird. 
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